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Verständnishalber wird jede im vorliegenden Bericht benutzte Bezeichnung einer Person, eines Status, einer Funktion oder eines Berufs für Frau und Mann im gleichen Sinn verwendet.

ERGÄNZENDE KANTONALE  
MASSNAHMEN ZUR BERUFLICHEN  
WIEDEREINGLIEDERUNG 
Übersicht

MASSNAHME

Kantonale  
Ausbildungs- 
massnahmen

ZIELE

Mängel in der Ausbil-
dung oder der Persön-
lichkeitsentwicklung 
ausgleichen, um die 
Vermittlungsfähigkeit  
zu verbessern

BEGÜNSTIGTE

Stellensuchende

DAUER

Je nach Bedarf,  
höchstens 12 Monate

LEISTUNGEN

Kursgebühren

Qualifizierende 
Programme

Arbeitsmarktfähigkeit 
des Teilnehmers 
überprüfen

Berufs- und 
Sozialkompetenzen 
ergänzen

Stellensuchende, die:

  ihren Anspruch 
auf Leistungen 
der Arbeitslosen- 
versicherung 
ausgeschöpft 
oder eine 
selbstständige 
Erwerbstätigkeit 
ausgeübt haben;

  25 Jahre alt 
oder älter sind;

  zu 50 % oder 
mehr verfüg-
bar sind. 

3 Monate, höchstens 
um 3 Monate 
verlängerbar

Lohn vorgesehen 
zwischen CHF 2700 
und CHF 3300 je 
nach Qualifikations- 
niveau

Kantonale  
Einarbeitungs-
zuschüsse

Anstellung von 
Stellensuchenden 
fördern, die 
eine besondere 
Einarbeitung für ihre 
neue Arbeitsstelle 
benötigen

Stellensuchende,  
die Mühe haben, 
eine Arbeit zu finden, 
und eine besondere 
Einarbeitung 
benötigen

Höchstens  
12 Monate 

Höchstens 18 
Monate für Stellen-
suchende, die älter 
sind als 55 Jahre 

An den Arbeitgeber 
ausbezahlte 
degressive 
Beteiligung am 
Monatslohn 
von 60-20 %

Kantonale  
Berufspraktika

Eintritt oder  
Rückkehr  
ins Berufsleben  
fördern

Berufserfahrung 
ermöglichen

Stellensuchende Je nach Bedarf, 
höchstens  
6 Monate

Finanzierung 
von 50% des 
Monatslohns bis 
zu max. CHF 1500

Monatliche finanzielle  
Lohnbeteiligung des 
Arbeitgebers in Höhe 
von mind. CHF 500 

Kantonale Beiträge  
an Pendler- und/
oder Wochenauf-
enthalterkosten

Zur Arbeitsaufnahme 
ausserhalb der 
Wohnregion 
ermuntern

Stellensuchende, 
die eine Stelle aus-
serhalb ihrer Wohn-
region angenommen 
haben und dadurch 
eine finanziellen 
Einbusse gegen-
über ihrer früheren 
Anstellung erleiden

Höchstens  
6 Monate

Spesenvergütung


